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Tagesordnungspunkt:

Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage für die Haushaltsjahre 
2017 / 2018

Kenntnisnahme:

Die Landschaftsversammlung Rheinland nimmt die Vorlage 14/1537 - 
Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage für die Haushaltsjahre 
2017 / 2018 - zur Kenntnis.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 

 
Im Rahmen der Benehmensherstellung gemäß § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung 
(LVerbO) in Verbindung mit § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) haben die  
Mitgliedskörperschaften des LVR das Recht, zur Höhe der Landschaftsumlage Stellung zu 
nehmen.  
In analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 KrO NRW sind die im Rahmen der 
Benehmensherstellung eingegangenen Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften als 
Einwendungen zu werten und der Landschaftsversammlung zusammen mit der Zuleitung 
des Entwurfs der Haushaltssatzung und deren Anlagen zur Kenntnis zu geben. 
Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte übersandten zehn Mitgliedskörperschaften Stellung-
nahmen zur Höhe der Landschaftsumlage für die Haushaltsjahre 2017 / 2018. Daneben 
liegt eine gemeinschaftliche Stellungnahme von neun kreisfreien Städten vor. Die 
Stellungnahmen sind als Anlagen 1 bis 11 beigefügt. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/1537 
 
 
1. Ausgangslage 

 
Die Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für die Jahre 2017 / 2018 erfolgt nach 
den Regelungen des Umlagengenehmigungsgesetzes. Danach wird vor der Aufstellung 
des Entwurfs der Haushaltssatzung ein Benehmensverfahren mit den Mitgliedskörper-
schaften zur Festsetzung der Landschaftsumlage durchgeführt.  
 
Das Verfahren ist sechs Wochen vor der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 
einzuleiten. Gegenstand der Benehmensherstellung ist dabei ausschließlich die 
Bestimmung des Umlagesatzes der Landschaftsumlage und nicht die Haushaltsplanung 
insgesamt. 
 
Die Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage wurde am               
5. August 2016 mit der Versendung der Grundlagen und wesentlicher Eckdaten der 
Planung des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2017 / 2018 eingeleitet.  
 
Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte haben in der Zeit vom 17. August 2016 bis zum                 
13. September 2016 folgende Mitgliedskörperschaften  
 

• Kreis Heinsberg, 
• Kreis Kleve,  
• Kreis Mettmann, 
• Kreis Wesel, 
• Rhein-Erft-Kreis, 
• Rhein-Kreis-Neuss, 
• Stadt Bonn, 
• Stadt Duisburg und 
• Stadt Essen 
 

sowie der Oberbergische Kreis mit Datum vom 16. September 2016 Stellungnahmen zum 
Entwurf der Haushaltssatzung 2017 / 2018 abgegeben. Daneben hat die Stadt Wuppertal 
am 1. September 2016 eine gemeinschaftliche Stellungnahme abgegeben, stellvertretend 
für die Städte: 
 

• Duisburg, 
• Essen, 
• Leverkusen, 
• Mönchengladbach, 
• Mülheim an der Ruhr, 
• Oberhausen, 
• Remscheid, 
• Solingen und 
• Wuppertal. 

 
Diese wird im weiteren Text „gemeinschaftliche Einwendung“ genannt. Die Stellung-
nahmen sind als Anlagen 1 bis 11 beigefügt. 
 
 

2. Zulässigkeit der Einwendungen 

 
Die Beteiligungsrechte der Mitgliedskörperschaften zur Festsetzung des Umlagesatzes 
ergeben sich aus § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) in Verbindung mit  
§ 55 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW).  
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§ 55 KrO NRW hat folgenden Wortlaut: 
 
„Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden 
 
(1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen 
Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung einzuleiten. 
(2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensher-
stellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur 
Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in 
öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung 
mit.“ 
 
In analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 sind die im Rahmen der Benehmensherstellung 
eingegangenen Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften als Einwendungen im Sinne 
des § 55 Abs. 2 KrO NRW zu werten und der Landschaftsversammlung zusammen mit 
der Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung und deren Anlagen zur Kenntnis zu 
geben. 
 

Gegen die Zulässigkeit der Einwendungen gem. § 55 KrO NRW bestehen keine 

Bedenken.   

 

 

3. Inhaltliche Würdigung der Einwendungen 

 
3.1 Verfahren zur Benehmensherstellung 

 

Im Rahmen der Stellungnahmen wurde von mehreren Mitgliedskörperschaften gegen das 
eigentliche Verfahren zur Einleitung der Benehmensherstellung ausgeführt. Danach wird 
die mit Schreiben vom 5. August 2016 übersandte Darstellung der wichtigsten Eckdaten 
der Haushaltsplanung sowie die eingeräumte Frist von vier Wochen für Stellungnahmen 
als nicht ausreichend erachtet.  
 
Die Verwaltung berichtet wie folgt: 
 
Das Verfahren zur Benehmensherstellung bezieht sich auf die Zeit vor der Erstellung des 
Entwurfs der Haushaltssatzung und ist gesetzlich sechs Wochen vor deren Aufstellung 
einzuleiten. Die in § 55 KrO NRW genannte Frist umfasst das gesamte Verfahren zur 
Benehmensherstellung und schließt insofern auch die Würdigung der Stellungnahmen vor 
der Aufstellung der Haushaltssatzung mit ein.  
 
Die am 5. August 2016 übermittelten Unterlagen können nur einen ersten Überblick über 
die Haushaltsplanungen der Jahre 2017 / 2018 geben und einen Entwicklungstrend der 
wesentlichen Planungsparameter enthalten. Gegenstand der Benehmensherstellung ist 
dabei ausschließlich die Festsetzung des Umlagesatzes und nicht die Haushaltsplanung 
im Detail. Weitere Erkenntnisse zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen 
nach der Einleitung des Benehmensverfahren können nicht ausgeschlossen werden, so 
dass Änderungen, die Auswirkungen auf die Höhe der Landschaftsumlage haben, im 
weiteren Planungsverlauf berücksichtigt werden müssen. 
 
Am 14. September 2016 hat der LVR seine Mitgliedskörperschaften auf freiwilliger Basis 
umfänglich über die Grundlagen der Planung des Doppelhaushaltes und aktuelle 
Entwicklungen informiert und ihnen im Rahmen einer Anhörung so noch innerhalb der 
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Sechs-Wochen-Frist die Möglichkeit geboten, die Grundlagen der Haushaltsplanung zu 
diskutieren. Im Rahmen der Einladung zu dieser Veranstaltung wurde allen Mitglieds-
körperschaften ein umfangreiches Eckpunktepapier zur Gestaltung des Haushaltsentwurfs  
2017 / 2018 zur Verfügung gestellt. Auch nach der Informationsveranstaltung ist noch 
die Stellungnahme des Oberbergischen Kreises eingegangen. Diese wird 
selbstverständlich in die Würdigung der Benehmensherstellung einbezogen werden wie 
alle Einwendungen, die nach dem 02. September 2016 eingegangen sind. 
 
 
 
3.2 Höhe des Umlagesatzes der Landschaftsumlage im Entwurf der Haus-

haltssatzung 2017 / 2018 unter Berücksichtigung der Rechnung des 

Arbeitskreises zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (AK GFG 2017) 

vom 20. Juli 2016 
 
Die Stellungnahmen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2017 / 2018 richten sich mehr-
heitlich gegen den vorgesehenen Umlagesatz von 16,75 Prozentpunkten für die Jahre 
2017 und 2018 und gehen mit der Forderung einher, Verbesserungen aufgrund weiterer 
Modellrechnungen zum GFG 2017 umlagesenkend einzusetzen.  
 
Die Verwaltung berichtet wie folgt: 
 
Rechtsgrundlage für die Erhebung der Landschaftsumlage ist § 22 Landschaftsverbands-
ordnung (LVerbO). Danach erheben die Landschaftsverbände eine Umlage, sofern die 
sonstigen Erträge zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnisplan nicht ausreichen. 
 
Zum Zeitpunkt der Einleitung der Benehmensherstellung wurde auf der Basis der 
Rechnung des AK GFG 2017 ein Umlagebedarf von 16,75 % ermittelt, wobei die Deckung 
der Aufwendungen des Ergebnisplanes nur mit Hilfe eines  Eigenkapitaleinsatzes von rd. 
15,3 Mio. Euro im Jahr 2017 bzw. 12,6 Mio. Euro im Jahr 2018 erreicht werden konnte. 
Durch die planmäßige Ausweisung der Fehlbeträge dokumentiert der LVR erneut, dass er 
dem Rücksichtnahmegebot gegenüber seinen Mitgliedskörperschaften in Form maßvoll 
gestalteter Umlagesätze Rechnung trägt. 
 
Eine Modellrechnung des Landes wird frühestens im Oktober 2017 erwartet, da die 
Landessteuern bis einschließlich September 2016 in die Berechnung der Schlüsselzu-
weisungen einfließen. Eventuelle Verbesserungen auf der Basis einer Modellrechnung der 
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) können sich jedoch nur bei 
unveränderten Planungsparametern umlagesenkend auswirken. Die aktuellen Ent-
wicklungen und Erkenntnisse werden in die Haushaltsberatungen eingebracht und 
können so in die Beschlussfassung zur Festsetzung des Umlagesatzes der 
Landschaftsumlage einfließen.   
 
  
3.3  Rückstellungen für Integrationshilfen in Schulen und Kindertagesstätten  

  
Insgesamt wenden sich acht Mitgliedskörperschaften gegen die Doppelbelastung 
aufgrund des Musterstreitverfahrens der Stadt Köln zur Klärung der Kostenträgerschaft 
bei den Integrationshilfen in Schulen und Kindertagesstätten. Die einwendenden 
Mitgliedskörperschaften fordern den LVR auf, eine kommunalfreundliche herbeizuführen, 
die eine Risikovorsorge beim LVR bis zur gerichtlichen Klärung entbehrlich macht. 
 
Die Verwaltung erläutert wie folgt: 
 
Der LVR hat sich im Vorfeld der verwaltungsgerichtlichen Klärung der Zuständigkeit für 
Integrationshilfen in Schulen und Kindertagesstätten im Dezember 2015 bereiterklärt, 
das Ergebnis des Musterstreitverfahrens auf alle vergleichbaren Einzelfälle der Mitglieds-
körperschaften zu übertragen und auf die Einrede der Verjährung zu verzichten 
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(Garantieerklärung). Im Falle des Obsiegens der Stadt Köln wäre der LVR somit 
rückwirkend ab dem Schuljahr 2012 / 2013 gegenüber den örtlichen Sozialhilfeträgern 
für die geleisteten Integrationshilfen erstattungspflichtig.  
 
Der LVR bemüht sich im Austausch mit dem MIK und den Kommunalen Spitzenverbänden 
um eine kommunalfreundliche Lösung, um die derzeit bestehende Doppelbelastung 
aufgrund der Berücksichtigung der Aufwendungen für mögliche Kostenerstattungen im 
LVR-Haushalt zu vermeiden. Sofern eine rechtssichere Lösung erarbeitet werden kann, 
die eine Planung von Aufwendungen aufgrund einer möglichen Kostenerstattungspflicht 
entbehrlich macht, wird der LVR die im Entwurf vorgesehenen Haushaltsmittel entplanen.    
Die Verwaltung wird im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Sachstand der 
Verhandlungen berichten. 
 
 
3.4  Kostenverschiebungen durch das Erste allgemeine Gesetz zur Stärkung der 

Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen (Inklusionsstärkungsgesetz - ISG)  

 

Daneben wurde gegen die in der Planung berücksichtigten Kostenverschiebungen, die 
aufgrund des ISG innerhalb der kommunalen Familie entstehen, insoweit eingewendet, 
als Entlastungen des LVR Haushaltes in vollem Umfang umlagesenkend eingesetzt 
werden müssten. 
 
Die Verwaltung berichtet hierzu: 
 
Das zum 1. Juli 2016 in Kraft getretene ISG führt im Rahmen der beabsichtigten 
Schnittstellenbereinigung zwischen örtlichem und überörtlichem Sozialhilfeträger dazu, 
dass den Landschaftsverbänden die Zuständigkeit für die ambulanten Wohnhilfen 
dauerhaft übertragen wird. Den Landschaftsverbänden werden mit dem ISG jedoch 
erstmals auch die Zuständigkeiten für die ambulante Hilfe zur Pflege für den 
Personenkreis der unter 65jährigen sowie für die Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen in Pflegefamilien zugewiesen. Diese an sich neutrale Verschiebung innerhalb 
der kommunalen Familie erfährt jedoch durch die gleichzeitigen Veränderungen aus den 
Pflegestärkungsgesetzen eine Kostensteigerung im System. Der Umfang der 
Kostenverschiebung hin zu den Landschaftsverbänden wurde auf der Basis einer 
konkreten Abfrage bei den Mitgliedskörperschaften zu den bislang dort entstandenen 
Aufwendungen ermittelt.  
 
Die zu erwartenden Aufwandssteigerungen können nur bedingt durch die Entlastung des 
LVR aufgrund der Verlagerung für die Hilfe zum Lebensunterhalt bei den ambulanten 
Wohnhilfen auf die örtliche Ebene kompensiert werden. Die Schnittstellenbereinigung 
durch das ISG führt insoweit zu Aufwandsaufwüchsen bei den Landschaftsverbänden. Im 
Haushaltsentwurf 2017/2018 wurden die Auswirkungen daher saldiert mit Aufwands-
steigerungen in Höhe von rund 20 Mio. Euro berücksichtigt.  
 
 
3.5  Stellenplan und Entwicklung der Personalkosten 

 

Weitere Einwendungen richten sich gegen die Ausführungen zum Entwurf des 
Stellenplans und zur Entwicklung der Personalaufwendungen, verbunden mit der 
Anmerkung, dass der Umfang der Stellenausweitung und der Personalkostensteigerungen 
nicht offenbart werde. 
 
Die Verwaltung berichtet wie folgt: 
 
Der geplante Personalaufwand für das Jahr 2017 beinhaltet die zum Planungszeitpunkt 
bekannten Steigerungen: Das sind insbesondere die Tarifabschlüsse für den Sozial- und 
Erziehungsdienst sowie der allgemeine Tarifabschluss nach TVöD. In der Planung des 
Jahres 2018 sind Erhöhungen gemäß der Orientierungsdaten des Landes (1%) enthalten.  
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Der Mehrbedarf aufgrund von Aufgabenausweitungen (z.B. für die Landesverteilstelle für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) und Fallzahlsteigerungen (insbesondere in der 
Eingliederungshilfe) fließt über den Stellenplanentwurf 2017/2018 in den Personal-
aufwand ein. 
 
Die Steigerung des Personalaufwandes, soweit sie nicht im Rahmen der Konnexität 
refinanziert ist, unterliegt der Konsolidierung durch den Gesamthaushalt und wirkt 
insofern nicht umlageerhöhend.  
 
 
3.6  Jahresüberschuss 2015 

 
Der Kreis Heinsberg merkt in seiner Stellungnahme an, dass der LVR in seinem Schreiben 
vom 5. August 2016 keine Aussagen zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2015 
getroffen hat. Zudem könne der LVR bei maximaler Auslegung des Rücksichtnahme-
gebotes mehr als rd. 15 Mio. Euro Eigenkapital jährlich zum Haushaltsausgleich 
einsetzen. 
 
Die Verwaltung berichtet hierzu: 
 
Zum Zeitpunkt der Einleitung der Benehmensherstellung dauerte die Prüfung des 
Jahresabschlusses 2015 noch an, so dass auf Aussagen zum voraussichtlichen Jahres-
ergebnis 2015 verzichtet wurde, zumal Gegenstand der Benehmensherstellung allein die 
Festsetzung des Umlagesatzes ist. 
 
Zur Konsolidierung seines Haushaltes hat der LVR in der Vergangenheit auch Teile seiner 
Rücklagen zum Ausgleich eingesetzt und hierdurch in Kauf genommen, dass das 
Eigenkapital des LVR zur Abwendung weiterer Belastungen der Mitgliedskörperschaften  
stetig zurückgeführt wurde, so dass die Ausgleichsrücklage von ursprünglich 187,7 Mio. 
Euro im Jahr 2008 mit 46,1 Mio. Euro im Jahr 2013 den bisherigen Tiefststand erreichte. 
Durch das positive Jahresergebnis 2014 inklusive der Bedarfsumlage von 18,4 Mio. Euro 
konnte die Ausgleichsrücklage wieder auf 55 Mio. Euro gesteigert werden 
 
Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat in seinem Erlass zur Haushaltssatzung 
2015 den Eigenkapitaleinsatz zum Haushaltsausgleich aufgegriffen und neben der 
Anerkennung der Konsolidierungsbemühungen auch hervorgehoben, dass damit eine 
Grenze erreicht und das Rücksichtnahmegebot gegenüber den Mitgliedskörperschaften 
bereits weit zu Lasten des LVR gedehnt worden sei. Der LVR wird seinen 
Konsolidierungskurs weiter fortsetzen und gleichzeitig sicherstellen, dass die 
Ausgleichsfunktion der Ausgleichsrücklage zur Stabilisierung des Umlagesatzes erhalten 
bleibt. 
 
 
3.7  Gemeinsame Resolution der Landschaftsverbände zum BTHG – Einsatz von 

       Einkommen und Vermögen 

 

Zudem war die gemeinsame Resolution der Landschaftsverbände zum BTHG Gegenstand 
einer Stellungnahme. Der Kreis Mettmann äußert sein Befremden über die Vorgehens-
weise der beiden Landschaftsverbände hinsichtlich der im Entwurf des BTHG geplanten 
Anhebung der Einkommens- und Vermögensfreigrenzen und führt wie folgt aus: 
 
„Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe haben in diesem 

Zusammenhang u.a. gefordert, dass Menschen mit Behinderungen die Leistungen der 

Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen können, ohne ihr Einkommen und große Teile 

ihres Vermögens einsetzen zu müssen.“ 
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Nach Ansicht des Kreises Mettmann führt diese über die im BTHG ohnehin vorgesehene 
Erhöhung der Einkommens- und Vermögensfreigrenzen zu einer weiteren Ausweitung des 
leistungsberechtigten Personenkreises und zu einem weiteren Anstieg der öffentlichen 
Mittel für die Gewährung dieser Leistungen. Die hieraus resultierende Mehrbelastung 
könne insbesondere für die kreisangehörigen Städte nicht hingenommen werden. 
 
 
Die Verwaltung führt hierzu aus: 
 
In ihrer gemeinsamen Resolution vom 8. Juli 2016 haben sich die beiden Landschafts-
verbände unter Punkt 4. wie folgt positioniert:  
 
„Eine selbstbestimmte Lebensführung ist durch eine weitergehende Privilegierung von 

Einkommen und Vermögen zu stärken. 

 

Begründung: 

Die mit dem Entwurf geplante Anhebung von Einkommens- und Vermögensgrenzen kann 

ein erster Schritt zu einer selbstbestimmteren Lebensführung sein. Dennoch wird 

Menschen mit Behinderung keine vollständige Teilhabe damit ermöglicht. 

Vermögensfreigrenzen sollten so ausgestaltet sein, dass es Menschen mit Behinderung 

auch ermöglicht wird, beispielsweise auf den Erwerb von (selbstgenutztem) Wohn-

eigentum anzusparen.“ 

 
Im Weiteren haben sich die beiden Landschaftsverbände jedoch ergänzend so 
positioniert, dass die Herstellung inklusiver Lebensverhältnisse eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe ist, an deren Kosten sich der Bund beteiligen und einen Beitrag zur 
Entlastung der Träger der Eingliederungshilfe leisten muss. Diese Forderung wird von den 
Landschaftsverbänden seit Jahren erhoben und wird auch künftig Gegenstand der 
politischen Diskussion bleiben. 
 
 
4. Weiteres Verfahren 

 

Die erhobenen Einwendungen werden der Landschaftsversammlung Rheinland im 
Dezember 2016 vor der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2017 / 2018 zur Beratung 
und Beschlussfassung zugeleitet. 
 
 
 
L u b e k   
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